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  Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Öffentliche Zustellung 
 

 
Da der derzeitige Aufenthalt von 
 
████████████████████████████  
zuletzt wohnhaft:  

████████████████████████████  
████████████████████████████  

unbekannt ist, wird die ihm zuzustellende Außerbetriebset-
zungsverfügung vom 22.12.2016 mit dem Kassenzeichen 
5.1348.981266.2  des 31-Verkehrsüberwachungsamtes, Ver-
kehrsabteilung, Kfz-Zulassungsbehörde, gemäß § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) vom 
02.03.2006 (GVBl. S. 56)  i. V. m. § 10 Abs. 2 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 
2354) in der jeweils zurzeit geltenden Fassung hiermit öffent-
lich zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die festgesetzten Fristen mit 
Zustellung in Gang gesetzt werden und nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 

Die Außerbetriebsetzungsverfügung kann von 
███████████████ oder einer/einem von ihm 
Bevollmächtigten während den Öffnungszeiten: 

Montag, Mittwoch und Freitag von 7. 30 bis 12.00 Uhr 
Dienstag von 7. 30 bis 15.00 Uhr  

sowie Donnerstag von 7. 30 bis 17.30 Uhr  
(Samstag sowie Sonn- und Feiertag geschlossen)  

 
im Dienstgebäude der Verkehrsabteilung in der Elly-
Beinhorn-Straße 16, 55129 Mainz eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
 
Mainz, 23.12.2016 
Stadtverwaltung Mainz 
Im Auftrag 
 
gez. Glotzbach 
31-Verkehrsüberwachungsamt, Verkehrsabteilung, 
Kfz-Zulassungsbehörde 
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Satzung zur Förderung der Kindertagespflege in der 
Landeshauptstadt Mainz 

 
Präambel 
Auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch 
(VIII) - Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl I, S. 3134), zuletzt geän-
dert durch Art. 3a G zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
vom 24.03.2011 (BGBl I S. 453) und des Kindertagesstättenge-
setzes für Rheinland-Pfalz vom 15.03.1991 (GVBl, S. 79), zu-
letzt geändert durch das vierte Landesgesetz zur Änderung des 
Kindertagesstättengesetzes vom 18.06.2013 (GVBl, S. 256), 
sowie des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-
Pfalz in der Fassung vom 31. 01.1994 (GVBl, S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. 
S. 349) hat der Stadtrat der Stadt Mainz in seiner Sitzung am 
23.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Kindertagespflege 
 
Die Förderung von Kindern in Kindertagespflege ist eine Leis-
tung der öffentlichen Jugend-hilfe und ist im § 23 SGB VIII 
sowie im § 43 SGB VIII verankert. 
Sie umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten 
Tagespflegeperson, soweit diese nicht von den Eltern/einem 
Elternteil nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Beglei-
tung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson. Die Kinder-
tagespflege kann hierbei im Haushalt der Tagespflegeperson, im 
Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten 
geleistet werden. Eltern im Sinne dieser Satzung sind Eltern 
oder Elternteile, die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben. Pflegeeltern sind Eltern gleichgestellt. 
 
 
§ 2 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzung für die Gewährung der Förderung ab 
 Antragseingang ist, dass  
 
 1. die Leistung für die Entwicklung des Kindes zu einer 
  eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
  Persönlichkeit geboten ist oder  
 
 2. alle Elternteile, die mit dem Kind in häuslicher  
  Gemeinschaft leben,  
 
 a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbs-
     tätigkeit aufnehmen oder arbeitssuchend sind, 
 b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in 
     der Schulausbildung oder Hochschulausbildung
     befinden, oder  
 c) Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 
     des SGB II erhalten  
 
und die Geeignetheit der Tagespflegeperson festgestellt ist.  
 
Die Anspruchsvoraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 entfal-
len für Kinder ab dem ersten vollendeten Lebensjahr. Für Kin-
der dieser Altersgruppe wird grundsätzlich von einem zu för-
dernden Betreuungsumfang von 35 Stunden pro Woche ausge-

gangen. Bei einem erhöhten Betreuungsbedarf ist dem Amt für 
Jugend und Familie vor Antragsgenehmigung ein Nachweis 
über die Erwerbstätigkeit oder über den Beginn einer Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahme der Sorgeberechtigten bzw. ein sons-
tiger Nachweis vorzulegen. 
 
Die Berechnung der Betreuungsstunden erfolgt mit 60 Minu-
ten.  
 
Der Jugendhilfeträger ist berechtigt, das Vorliegen der Förder-
voraussetzungen auch während des Leistungsbezugs zu prüfen.  
 
Der Umfang der Förderung richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf und nach Maßgabe dieser Satzung.  
 
(2) Als Kind im Sinne dieser Satzung gilt ein junger  Mensch, 
 der das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  
 
(3) Für Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schulein-
 tritt sind vorrangig wohnortnahe Plätze in Kindertages-
 stätten anzubieten. Wenn die notwendigen Betreuungs-
 zeiten von Kindertagesstätten nicht abgedeckt werden 
 können, kann Kindertagespflege ergänzend hinzutreten. 
 Hierzu erfolgt eine Einzelfallprüfung. 
 
(4) Tagespflegepersonen müssen die in § 23 Abs. 3 SGB 
 VIII festgeschriebenen Eignungskriterien erfüllen. Sie 
 sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anfor-
 derungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in 
 qualifizierten Lehrgängen oder auf andere Weise nach
 gewiesen haben. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
 prüft das Vorliegen der Eignungskriterien insbesondere 
 durch eine schriftliche Eignungseinschätzung, erweiter-
 ten polizeilichen Führungszeugnissen, ärztlichen Attes-
 ten und durch Überprüfung der Räumlichkeiten sowie 
 auch im Übrigen nach pflichtgemäßer Bewertung. Die 
 Tagespflegepersonen bedürfen der Pflegeerlaubnis, 
 wenn die Voraussetzungen hierfür gemäß § 43 SGB 
 VIII vorliegen. 
 
(5) Übt die Tagespflegeperson ihre Tätigkeit im Rahmen 
 eines Angestellten- oder Beschäftigungsverhältnisses bei 
 einem Arbeitgeber/Anstellungsträger aus (Festanstel-
 lung bei privaten Betrieben oder Unternehmen), tritt sie 
 die Förderleistung (§ 4), den Sachaufwand (§ 5), die 
 Unfallversicherung (§ 6) , die Alterssicherung (§ 7) sowie 
 die Kranken-und Pflegeversicherung (§ 8) an den Ar-
 beitgeber /Anstellungsträger ab. Zur Regelung weiterer 
 Einzelheiten schließt das Amt für Jugend und Familie 
 einen Kooperationsvertrag mit dem Arbeitgeber bzw. 
 Anstellungsträger ab. 
 
 
§ 3 Förderung der Kindertagespflege 
 
(1)  Die laufende Geldleistung umfasst  
 
 1.  einen angemessenen Betrag zur Anerkennung der 
  Förderleistung (§ 4) 
 2. die pauschale Erstattung angemessener Kosten für 
  den Sachaufwand (§ 5) 
 3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur 

 gesetzlichen Unfallversicherung bei der Berufsge-
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 nossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege 
 (BGW) (§ 6) 
4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendun-

 gen zu einer angemessenen Alterssicherung der 
 Tagespflegepersonen (§ 7) 

5. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendun-
 gen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegever-
 sicherung der Tagespflegepersonen (§ 8) 

 
(2) Über die Betreuung ist durch die Tagespflegeperson ein 

schriftlicher Nachweis zu führen. Erst nach Vorlage des 
Nachweises wird die laufende Geldleistung ausgezahlt. Der 
Nachweis ist zeitnah einzureichen. Er soll bis zum 10-ten 
des Monats für den vorangegangenen Monat eingereicht 
werden. 

 
(3) Diese Regelung gilt, wenn das Kind keine Kindertagesstätte 

besucht oder wenn es sich hierbei um eine ergänzende Kin-
dertagespflege nach § 2 Abs. 3 Satz 2 handelt. 

 
 
§ 4 Förderleistung 
 
(1) Die Betragshöhe für die Anerkennung der Förderleistung 
 richtet sich nach dem tatsächlich geleisteten Betreuungs-
 umfang, dem Qualifizierungsstand der Tagespflegeperson 
 und dem individuellen Förderbedarf des betreuten Kin-
 des. 

Der Betrag für die Anerkennung der Förderleistung beträgt 
bei voller Qualifizierung nach dem Curriculum des Deut-
schen Jugendinstitutes (DJI) und dem Qualitätshandbuch 
des DJI mit mindestens 160 Stunden und erfolgreich absol-
vierter Prüfung (Zertifikat) pro Betreuungsstunde 4,90 €. 
Bei durch Fachstellen festgestelltem erhöhtem Förderbedarf 
eines Kindes kann der Beitrag zur Förderleistung um bis zu 
50 % erhöht werden. Tagespflegepersonen als Kinderfrauen 
ohne Fachausbildung erhalten 2,70 €/Stunde; Tagespflege-
personen mit Fachausbildung und 80 Qualifizierungsstun-
den erhalten 3,00 €/Stunde. 

 
(2) Als Untergrenze wird eine Betreuungszeit von zehn Stun-
 den pro Woche an mindestens zwei verschiedenen Wo-
 chentagen festgelegt. Betreuungszeiten, die diese Unter
 grenze unterschreiten, werden nicht gefördert. Diese 
 Anspruchsvoraussetzungen entfallen bei ergänzender 
 Kindertagespflege in den Fällen des § 2 Abs. 3 Satz 2. 
 
(3) Übernachtet ein Kind im Haushalt der Tagespflegeperson, 
 so gilt folgende Regelung: 
 Die Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr gilt als Übernach-
 tung. Diese Zeiten werden zu 50% anerkannt. Abwei-
 chungen von diesem Zeitfenster sind in Ausnahmen mög-
 lich. 
 
(4) Während der Eingewöhnungsphase von ca. vier Wochen 
 wird die Förderleistung stundenweise auf Nachweis be-
 rechnet.  
 
(5) Bei vorübergehender Abwesenheit des Tagespflegekindes 
 und gleichzeitiger Betreuungsbereitschaft der Tagespfle-
 geperson wird die laufende Geldleistung ausgehend von 
 einer fünf Tage Woche, bis zu zehn Tagen pro Jahr weiter 
 gewährt.  

§ 5 Sachaufwand 
 
(1) Als Sachaufwand gilt: 
 
 1. Verbrauchskosten (Wasser, Strom, etc.) 
 2. Kosten für Pflegematerial und Hygienebedarf 
 3. Kosten für Ausstattungsgegenstände und 
 4. Kosten für die Anschaffung von Spielmaterial und Frei-
  zeitgestaltung 
 
Verpflegungskosten sind kein Sachaufwand und müssen von 
den Eltern selbst getragen werden. 
Bei der Betreuung im Haushalt der Eltern gelten als Sachauf-
wand anstatt der Punkte a) bis d) die durch die Tätigkeit ent-
standenen Fahrtkosten als pauschalisierter Fahrtkostenzu-
schuss.  
 
2) Für den Sachaufwand wird eine Pauschale von 0,60 €  
   pro geleistete Betreuungsstunde erstattet. 
 
3) Lebt die Tagespflegeperson mit dem zu fördernden Kind 
  im gleichen Haushalt, erfolgt keine Erstattung des Sach-
 aufwandes. 
 
 
§ 6 Unfallversicherung 
 
(1) Tagespflegepersonen erhalten den Jahresbeitrag für die 
 gesetzliche Unfallversicherung erstattet, sofern sie für das 
 entsprechende Jahr laufende Geldleistungen nach § 23 
 SGB VIII bezogen haben.   
 
(2) Nachgewiesene Leistungen für die Unfallversicherung 
 werden gegen Vorlage des Beitragsbescheides der Berufs-
 genossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege 
 oder der Landesunfallkasse erstattet. 
 
 
§ 7 Alterssicherung 
 
(1) Die Tagespflegeperson hat Anspruch auf die hälftige Er-
  stattung einer nachgewiesenen angemessenen Alterssiche-
  rung für jeden Monat, in dem sie Leistungen gemäß § 23 
  Abs. 2 SGB VIII erhält.  
 
(2) Angemessen sind Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
 cherung, die im Zusammenhang mit der laufenden Geld
 leistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII stehen. 
 Bei privaten Vorsorgeaufwendungen wird der hälftige 
 nachgewiesene, höchstens jedoch der hälftige gesetzliche 
 Mindestbeitrag erstattet. Im Rahmen der privaten Alters-
 sicherung werden nur Versicherungen anerkannt, die eine 
 Ausschüttung vor dem 60. Lebensjahr ausschließen. 
 
 
§ 8 Kranken – und Pflegeversicherung 
 
(1) Die Tagespflegeperson hat Anspruch auf die hälftige  

Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer ange-
messenen Kranken- und Pflegeversicherung für jeden Mo-
nat, in dem sie Leistungen gemäß § 23 SGB VIII 
erhält.  
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(2) Angemessen sind Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung, die im Zusammenhang mit der lau-
fenden Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII 
stehen. Gleiches gilt für eine notwendige private Kranken-
versicherung, die einen vergleichbaren Versicherungsschutz 
bietet.  

 
(3)  Alle Tagespflegepersonen, die nebenberuflich versichert 

sind, haben Anspruch auf die hälftige Erstattung nachge-
wiesener Aufwendungen zu einer privaten Krankengeld-
versicherung. 

 
 
§ 9 Elternbeiträge 
 
(1)  Die Elternteile, die mit dem Kind in häuslicher Gemein-
 schaft leben für das eine Förderung in Kindertagespflege 
 gewährt wird, werden als Gesamtschuldner zu einem 
 Kostenbeitrag (Elternbeitrag) analog der Kindertagesstät-
 tensatzung der Stadt Mainz (Kita-Satzung) herangezogen. 
 Ab dem zweiten Geburtstag bis zum Schuleintritt ist die 
 Kindertagespflege beitragsfrei. 
 
(2) Die heranzuziehenden Elternteile weisen zur Ermittlung 
 ihres Elternbeitrags dem Amt für Jugend und Familie ihr 
 Einkommen schriftlich nach.  
 
(3) Für die Eingruppierung unterhalb des Höchstsatzes ist bei 
 der Berechnung das Einkommen der Personensorgebe-
 rechtigen, die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft 
 leben, einschließlich Kindergeld und Unterhaltszahlungen 
 sowie das Einkommen des Minderjährigen zugrunde zu 
 legen. Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden als Einkom-
 men berücksichtigt. Bei entsprechender gesetzlicher Rege
 lung gilt dies auch für andere Einkünfte.  
 
(4) Vom Bruttoeinkommen werden in Abzug gebracht: 

1) auf das Einkommen entrichtete Steuern 
2)  Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich 

Arbeitslosenversicherung 
3) Beiträge zu öffentlichen und privaten Versicherungen 

oder ähnlichen Einrichtungen soweit diese Beiträge 
gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe 
angemessen sind 

4) die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen 
notwendigen Ausgaben (z.B. notwendige Aufwendun-
gen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, 
Beiträge für Berufsverbände, notwendige Aufwendun-
gen infolge Führung eines doppelten Haushalts, Ar-
beitsmittelpauschale) 

5) zu zahlende Unterhaltsbeiträge.  
 
(5) Das Amt für Jugend und Familie ist berechtigt, jährlich 

die Berechnungsunterlagen für die Festsetzung der Beiträ-
ge zu überprüfen und gegebenenfalls die Beiträge ab dem 
Zeitpunkt, ab dem sich das Einkommen der Eltern verän-
dert hat, neu festzusetzen.  

 Einkommensminderungen im Laufe des Jahres können 
nur ab dem Monat berücksichtigt werden, in dem sie dem 
Amt für Jugend und Familie bekannt sind. 

 

(6) Sollten die entsprechenden Unterlagen in angemessener 
Frist nicht vorgelegt werden, wird unterstellt, dass der 
Höchstbeitrag zu erheben ist.  

 
(7) Die Staffelung des Elternbeitrages richtet sich nach dem 

ermittelten bereinigten Nettoeinkommen der Eltern und 
der Anzahl der Kinder. Berücksichtigungsfähig im Sinne 
dieser Satzung sind Kinder, die haushaltsangehörig sind 
und für die während der Förderung der Kindertagespflege 
Kindergeld bezogen wird. Für Kinder aus Familien mit 
vier und mehr Kindern wird kein Elternbeitrag erhoben.  

 
(8) Die Eltern sind verpflichtet, wesentliche Veränderungen 

in ihren wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen 
dem Amt für Jugend und Familie unverzüglich mitzuteilen 
und nachzuweisen. Das Amt für Jugend und Familie ist 
berechtigt, nach Maßgabe des § 48 SGB X eine Neufest-
setzung rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Veränderung 
oder mit Wirkung für die Zukunft durchzuführen. Unab-
hängig hiervon können die wirtschaftlichen und persönli-
chen Verhältnisse regelmäßig durch das Amt für Jugend 
und Familie überprüft werden  

 
(9) Der Elternbeitrag wird anhand der vorgelegten Betreu-

ungsnachweise für die einzelnen Monate entsprechend der 
tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungsstunden 
ermittelt. Übernachtet das Kind im Haushalt der Tages-
pflegeperson, werden 50 % der Stunden berechnet.  

 
(10) Die Elternbeiträge und die Zuordnung zu den maßgeben-

den Einkommensgruppen ergeben sich aus den Tabellen, 
die Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt 
sind. 

 
(11) Eine Übernahme der Elternbeiträge richtet sich nach § 90 

Abs. 3 und 4 SGB VIII. 
 
 
§ 10 Aus- und Weiterbildung, Vernetzung 
 
Wie in Kindertagesstätten, muss der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die Qualität der Betreuung in den Tagespflegestel-
len sicherstellen und weiterentwickeln: Grundqualifizierung und 
tätigkeitsbegleitende Weiterbildung sind verpflichtend. 
(1) Die Grundqualifizierung erfolgt in Qualifizierungskursen 

von mindestens 160 Unterrichtsstunden nach dem DJI 
Curriculum. Die Qualifizierungskurse führen anerkannte 
Weiterbildungseinrichtungen im Auftrag des Amtes für 
Jugend und Familie durch. Das Amt für Jugend und Fami-
lie berät interessierte Frauen/Männer und vermittelt sie in 
die Qualifizierungskurse. Vor Beginn des Kurses wird eine 
schriftliche Eignungseinschätzung vorgenommen. 

(2) Die Tagespflegeperson ist verpflichtet mindestens 20 
Stunden Weiterbildung für Fachthemen und Praxisreflek-
tion pro Jahr gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag nachzu-
weisen. Für Praxisreflektion können maximal zehn Stun-
den anerkannt werden. Die Tagespflegeperson wird für 
drei Tage im Jahr zur Weiterbildung freigestellt.  
Die laufenden Geldleistungen werden weiterbezahlt. Die 
Vergütung der Fortbildung erfolgt nur, wenn die Mindest-
stundenzahl von 20 Std. absolviert worden ist. 

(3) Das Amt für Jugend und Familie bietet in Zusammenar-
beit mit anerkannten Weiterbildungsträgern Weiterbil-
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dungsveranstaltungen an. Die Weiterbildung kann bei al-
len anerkannten Weiterbildungsträgern absolviert werden.  

(4) Der Nachweis über die Weiterbildung ist von der Tages-
pflegeperson bis zum 1.3. jeden Jahres für das abgelaufene 
Kalenderjahr unaufgefordert zu erbringen. 

(5) Tagespflegepersonen sind verpflichtet, an mindestens 
zwei Vernetzungstreffen im Jahr teilzunehmen. 

(6) Die Teilnahme an einem Kurs „Erste Hilfe am Kind“ ist 
alle zwei Jahre nachzuweisen. Der Nachweis kann erfol-
gen durch  
1) einen achtstündigen Kurs, wie zu Beginn der Tätigkeit,  
2) innerhalb der zwei Jahre kann ein vierstündiger Auffri-  

schungskurs absolviert werden 
3) und erfolgt im Sinne der Regelungen der Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz. 
 
(7) Die Teilnahme an Fortbildungen in Hygienefragen ist alle 

fünf Jahre verpflichtend und ist nachzuweisen. 
 
 
§ 11 Pädagogische Konzeption und Eingewöhnung  
 
(1) Jede Tagespflegestelle muss eine eigene pädagogische 

Konzeption erstellen, in der dargestellt wird, wie sie die 
Erfüllung des Förderauftrags umsetzt. 

(2) Die Tagespflegepersonen sollen mindestens ein Entwick-
lungsgespräch pro Jahr mit den Eltern, deren Kinder län-
ger als sechs Monate in der Tagespflegestelle betreut wer-
den, führen. Dieses ist zu dokumentieren und die Durch-
führung dem Amt für Jugend und Familie anzuzeigen. 
Zur Durchführung der Entwicklungsgespräche ist eine 
Fortbildung erforderlich. Nach Absolvierung der Fortbil-
dung ist dem Amt für Jugend und Familie ein entspre-
chender Nachweis vorzulegen. Daraufhin kann auf Antrag 
eine Pauschale von 50 € pro Kind im Jahr ausgezahlt wer-
den.  

 
(3) Die Eingewöhnungszeit eines Kindes in einer Kinderta-

gespflegestelle richtet sich nach dem Bedarf des Kindes. 
In der Regel dauert die Eingewöhnung vier Wochen. In 
der Anfangsphase wird die stundenweise Anwesenheit ei-
nes Elternteils bzw. einer Vertrauensperson gemeinsam 
mit dem Kind empfohlen. Die Zeiten werden individuell 
nach dem Bedürfnis des Kindes zwischen der Tagespfle-
gestelle und den Eltern bzw. Vertrauensperson vereinbart. 
Dabei wird die Ablösung behutsam vollzogen. In der Ab-
lösungsphase müssen die Eltern bzw. die Vertrauensper-
sonen des Kindes in Rufbereitschaft sein, falls ihre Anwe-
senheit doch noch erforderlich sein sollte. Es wird emp-
fohlen, während der Eingewöhnungszeit keine Verpflich-
tung (z.B. Arbeitsverhältnis) einzugehen, die die notwen-
dige Mitarbeit behindern und damit die Eingewöhnung 
der Kinder gefährden könnte. Wird das Kind während-
dessen krank, verlängert sich die Eingewöhnungszeit um 
die Dauer der Krankheit.  

 

§ 12 Aufsicht und Haftung 
 
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme des Kindes 
und endet mit der Übergabe des Kindes an die Erziehungsbe-
rechtigten. Der Tagespflegeperson wird empfohlen eine Be-
rufshaftpflichtversicherung für Ihre Tätigkeit im Rahmen der 
Kindertagespflege abzuschließen.  
 
 
§ 13 Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie  
 
(1) Tagespflegepersonen verpflichten sich immer aktuelle 

Belegungspläne dem Amt für Jugend und Familie zur Ver-
fügung zu stellen. 

(2) Im Gesetz festgelegte notwendige Statistiken nach den §§ 
93 – 108 SGB VIII sind fristgerecht vorzulegen.  

(3) Die Tagespflegepersonen und Antragsteller sind im Rah-
men des § 60 ff. SGB I verpflichtet alle relevanten Tatsa-
chen und Änderungen in den Verhältnissen dem Amt für 
Jugend und Familie unverzüglich mitzuteilen.  

 
 
§ 14 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt in dieser Fassung zum 01.01.2017 in Kraft.  
 
 
 
Mainz, den 02. Dezember 2016 
Stadtverwaltung Mainz 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 

......................................................................... 
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Satzung zur Änderung der Kindertagesstättensatzung vom 09.07.1997, 
zuletzt geändert am 11.12.2014 

 
Auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntgabe 
vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Artikel 105 des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl I S. 2975) und des Kin-
dertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz vom 15.03.1991 (GVBl, S. 79), zuletzt geändert durch das vierte Landesgesetz zur Ände-
rung des Kindertagesstätten-gesetzes vom 18.06.2013 (GVBl. S. 256) sowie des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-
Pfalz in der Fassung vom 31. 01.1994 (GVBl, S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl.  
S. 477), hat der Stadtrat der Stadt Mainz in seiner Sitzung am 23.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 
Die Anlage zu § 6 Abs. 1 der Satzung erhält folgende Fassung: 
"Für den Besuch von Kinderhorten- und krippen werden monatlich folgende Elternbeträge ab  01.01.2017 erhoben: 
 
Bei einem bereinigten Netto-Einkommen gemäß § 7 der Kindertagesstättensatzung bei Familien mit 
 
Hortbeiträge: 
 

  Ganzzeit   Hort tageweise 2 Tage Hort tageweise 3 Tage 

ab 1 Kind 
2 Kin-
dern 

3 Kin-
dern 1 Kind 

2 Kin-
dern 

3 Kin-
dern 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 

1.504 € 38 € 25 € 13 € 15 € 10 € 5 € 23 € 15 € 8 € 

1.580 € 45 € 30 € 15 € 18 € 12 € 6 € 27 € 18 € 9 € 

1.656 € 58 € 39 € 19 € 23 € 16 € 8 € 35 € 23 € 12 € 

1.732 € 71 € 48 € 24 € 29 € 19 € 10 € 43 € 29 € 14 € 

1.808 € 82 € 55 € 27 € 33 € 22 € 11 € 49 € 33 € 16 € 

1.884 € 94 € 63 € 31 € 38 € 25 € 13 € 56 € 38 € 19 € 

1.960 € 107 € 71 € 36 € 43 € 29 € 14 € 64 € 43 € 21 € 

2.036 € 117 € 78 € 39 € 47 € 31 € 16 € 70 € 47 € 23 € 

2.112 € 131 € 87 € 44 € 52 € 35 € 17 € 78 € 52 € 26 € 

2.188 € 140 € 94 € 47 € 56 € 37 € 19 € 84 € 56 € 28 € 

2.264 € 157 € 104 € 52 € 63 € 42 € 21 € 94 € 63 € 31 € 

2.340 € 173 € 115 € 58 € 69 € 46 € 23 € 104 € 69 € 35 € 

2.416 € 190 € 127 € 63 € 76 € 51 € 25 € 114 € 76 € 38 € 

2.492 € 205 € 137 € 68 € 82 € 55 € 27 € 123 € 82 € 41 € 

2.568 € 220 € 147 € 73 € 88 € 59 € 29 € 132 € 88 € 44 € 

2.644 € 238 € 158 € 79 € 95 € 63 € 32 € 143 € 95 € 48 €   

2.720 € 252 € 168 € 84 € 101 € 67 € 34 € 151 € 101 € 50 € 

2.796 € 267 € 178 € 89 € 107 € 71 € 36 € 160 € 107 € 53 € 

2.872 € 284 € 189 € 95 € 114 € 76 € 38 € 170 € 114 € 57 € 

2.948 € 300 € 200 € 100 € 120 € 80 € 40 € 180 € 120 € 60 € 

3.024 € 316 € 211 € 105 € 127 € 84 € 42 € 190 € 127 € 63 € 

3.100 € 332 € 221 € 111 € 133 € 88 € 44 € 199 € 133 € 66 € 
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Krippenbeiträge 

  Ganzzeit   Teilzeit 7 Stunden Öffnungszeit 

ab 1 Kind 
2 Kin-
dern 3 Kindern 1 Kind  2 Kindern 

3 Kin-
dern 

1.504 € 94 € 63 € 31 € 66 € 44 € 22 € 

1.580 € 114 € 76 € 38 € 80 € 53 € 27 € 

1.656 € 135 € 90 € 45 € 95 € 63 € 32 € 

1.732 € 157 € 104 € 52 € 110 € 73 € 37 € 

1.808 € 178 € 119 € 59 € 125 € 83 € 42 € 

1.884 € 200 € 133 € 67 € 140 € 93 € 47 € 

1.960 € 220 € 147 € 73 € 154 € 103 € 51 € 

2.036 € 242 € 161 € 81 € 169 € 113 € 56 € 

2.112 € 261 € 174 € 87 € 183 € 122 € 61 € 

2.188 € 284 € 189 € 95 € 199 € 133 € 66 € 

2.264 € 306 € 204 € 102 € 214 € 143 € 71 € 

2.340 € 326 € 217 € 109 € 228 € 152 € 76 € 

2.416 € 348 € 232 € 116 € 243 € 162 € 81 € 

2.492 € 368 € 246 € 123 € 258 € 172 € 86 € 

2.568 € 389 € 259 € 130 € 272 € 181 € 91 € 

2.644 € 411 € 274 € 137 € 288 € 192 € 96 € 

2.720 € 432 € 288 € 144 € 302 € 202 € 101 € 

2.796 € 454 € 302 € 151 € 318 € 212 € 106 € 

2.872 € 474 € 316 € 158 € 332 € 221 € 111 € 

2.948 € 496 € 330 € 165 € 347 € 231 € 116 € 

3.024 € 515 € 343 € 172 € 361 € 240 € 120 € 

3.100 € 530 € 354 € 177 € 371 € 247 € 124 € 
 
 
Bei Familien mit vier und mehr Kindern wird kein Beitrag erhoben. 
 
Die Krippenbeiträge sind bei anderen Öffnungszeiten anteilig umzurechnen. 
Die Verpflegungskosten bleiben unberührt." 
 
 
§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Mainz, 02.12.2016 
Stadtverwaltung Mainz 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
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Grün- und Umweltamt 
 
Baumfällungen 
 

 

Ortsteil Straße Stck./ Art / Baum Nr. Begründung 

Mainz-Finthen Katzenberg 1 x Robinie, Nr. 10 Bruchgefahr 

        

Mainz-Altstadt Große Bleiche 1 x Kugelrobinie, Nr. 47 Einmorschung 

  Rheinstraße 1 x Platane, Nr. 136 Stammschaden wegen Neigung 
im Verkehrsraum 

  Große Bleiche 1 x Robinie, Nr. 71 Pilzbefall/Umsturzgefahr 

        

Mainz-Oberstadt Stahlbergstraße 1 x Sandbirke, Nr. 18 Bruchgefahr 

  Grünanlage Volkspark 1 x Esche, Nr. P 5230 Stammfußschaden 

  Am Stiftswingert 1 x Esche, Nr. 6 Pilzbefall/Umsturzgefahr 

  Grünanlage Drususwall 1 x Pappel, P5280 Pilzbefall/Umsturzgefahr 

        

Mainz-Gonsenheim Am Sägewerk 1 x Weide o. Nr. Umsturzgefahr 

  Waschbachquelle 2 x Salix o. Nr.  Pilzbefall / Umsturzgefahr 

  Europakreisel Böschung 5 x Weiden o. Nr. Bruchgefahr 

  Europakreisel Böschung 1 x 5stämmiger Ailantus, o. Nr. 
Gefährdung des Verkehrsrau-
mes 

  Europakreisel Böschung 1 x Prunus o. Nr.  
Gefährdung des Verkehrsrau-
mes 

  Europakreisel Böschung 2 x Robinien mehrstämmig, o. Nr. 
Gefährdung des Verkehrsrau-
mes 

Hartenberg -
Münchfeld 

Mombacher Straße 1 x Robinie, Nr. 193 Pilzbefall / Umsturzgefahr 

  Dr.-Martin-Luther-King-Weg 1 x Robinie, Nr. 131 Pilzbefall / Umsturzgefahr 

  Wallstraße 1 x Robinie, Nr. 106 Umsturzgefahr 

        

Mainz-Neustadt Forsterstraße 1 x Zierkirsche, Nr. 6 Pilzbefall / Umbruchgefahr 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

gemäß § 71 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in 
seiner geltenden Fassung 
 

Baulandumlegung "Gonsbachterrassen", 
Gemarkung Gonsenheim 

 
 
Die 19. Vorwegnahme der Entscheidung nach § 76 Baugesetz-
buch (BauGB) für das Verfahrensgebiet "Gonsbachterrassen", 
Gemarkung Gonsenheim, ist am 20. Dezember 2016 unan-
fechtbar geworden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 BauGB der bishe-
rige Rechtszustand durch den in der 19. Vorwegnahme der 
Entscheidung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die 
Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentü-
mer/innen in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 
 
Die Berichtigung des Grundbuches und des Liegenschaftskatas-
ters wird bei den zuständigen Behörden veranlasst. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Er gilt zwei 
Wochen nach seiner ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Mainz, -
Umlegungsausschuss- Postfach 3820, 55028 Mainz (Geschäfts-
stelle: Mainz, Zitadelle Bau E) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. Die Widerspruchsfrist (Satz 1) ist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der 
Stadtverwaltung eingegangen ist (ein Nachtbriefkasten befindet 
sich am Rathaus, Eingang Jockel-Fuchs-Platz und am Stadthaus 
-Lauteren-Flügel-, Kaiserstraße 3 - 5). 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. Die E-Mail ist an die Adresse 
 

stv-mainz@poststelle.rlp.de 
 
zu senden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz zu versehen. Bei Verwendung der elektronischen Form 
sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, 
welche im Internet unter 
 

www.mainz.de/virtuellepoststelle 
 
aufgeführt sind. 
 
Mainz, 23.12.2016 
 
Stadtverwaltung Mainz 
-Umlegungsausschuss- 
 
gez. 
 
R.Busch 
Vorsitzender 

 

  Gremien 
 
 
Stadtratswahl am 25. Mai 2014; 
hier: Berufung einer Ersatzperson im Stadtrat 
der Landeshauptstadt Mainz 
 
Gemäß § 66 Abs. 3 KWO ist die Nachfolgerin / der Nachfol-
ger öffentlich, wie folgt bekannt zu machen: 
Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl vom 25. Mai 
2014 wird  
Herr Zorlu Ünal als Nachfolger von Frau Illona Schäfer 
gemäß § 45 Abs. 2 KWG in den Stadtrat berufen. 
 
Mainz, 13. Dezember 2016 
Stadtverwaltung Mainz 
Der Wahlleiter 
 
gez.  
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
 


